
 
 
 
 

Einschränkungen bei der Friedhofsverwaltung der Gemeinde Neunkirchen 

 

 
Anmeldung eines Trauerfalls 
 
Unter Berücksichtigung der Ausbreitung der Corona-Pandemie und zum Schutz Ihrer 
Gesundheit und der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Rathaus 
Neunkirchen geschlossen. Persönliche Besuche sind ausschließlich nach vorheriger 
Terminvereinbarung möglich. 
 
 
Trauerfeiern und Bestattungen 
 
Aufgrund der Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen (CoronaVO, gültig ab 
06.08.2020) sind bei Trauerfeiern und Bestattungen folgende Vorgaben zu beachten: 
 

- Es sind 500 Teilnehmende zulässig. Bestatter und weitere Mitarbeiter werden 
nicht mitgezählt.   
 

- Trauerfeiern sind in der Leichenhalle gestattet (max. 30 Personen). 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene-  und Abstandsregelungen ist zu 
achten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. 
 

- Ein gemeinsames Singen in der Leichenhalle ist aufgrund des nicht gegebenen  
Sicherheitsabstandes von 2 m untersagt.  
 
 

Kontaktdaten der Friedhofsverwaltung 
schriftlich per Post oder Einwurf der Unterlagen in den Briefkasten: 
Bürgermeisteramt  
Marktplatz 1 
74867 Neunkirchen 
 
per E-Mail: post@neunkirchen-baden.de 
per Telefon: 06262/9212-0 
 
Für die, mit diesen Maßnahmen verbundenen Einschränkungen, bitten wir um Ihr 
Verständnis.  
 
 
Neunkirchen,14.09.2020 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@neunkirchen-baden.de


 
 
 
 
 
 
 
 
Bedingungen für Beerdigungen in der Gemeinde Neunkirchen 

 
Grundsätzlich sind ab dem 1. August Veranstaltungen mit weniger als 500 Personen wieder erlaubt, somit auch Beerdigungen! 
Sitzplatzbestuhlung Leichenhalle mit 1,50 m Abstand = 30 Personen. 
Insgesamt sind bis zu 500 Personen möglich (incl. Personen in der Leichenhalle) bei Einhaltung der AHA-Regeln. 
 
Singen wäre erlaubt, aber Abstand von 2 m kann in Leichenhalle nicht eigehalten werden! 
(CoronaVO Musik- und Jugendkunstschulen) 
 
CoronaV gültig ab 6.8.2020 
§ 12 Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen    
 
(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften zulässig. Wer eine 
religiöse Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten sowie ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 
zuvor zu erstellen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Sätze 1 bis 3 finden auf Veranstaltungen von 
Weltanschauungsgemeinschaften entsprechende Anwendung. 
 
(2) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebete zulässig. Wer eine solche Veranstaltung 
abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. 
 
(3) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere Vorgaben zum Infektionsschutz 
und sonstige ausführende Regelungen für Veranstaltungen nach den Absätzen 1 und 2 zu erlassen. 
 
§ 4 Hygieneanforderungen    
 
(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 
hinaus Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben die Verantwortlichen mindestens folgende Pflichten zu erfüllen: 
1.die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und die Regelung von Personenströmen und 
Warteschlangen, damit eine Umsetzung der Abstandsregel nach § 2 ermöglicht wird, 
2.die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sowie die regelmäßige 
Wartung von Lüftungsanlagen, 
3.die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden, 
4.die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in den Mund genommen werden, nachdem diese von 
einer Person benutzt wurden, 
5.die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche, 
6.das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht wiederverwendbaren Papierhandtüchern, alternativ 
Handdesinfektionsmittel oder andere gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtungen, 
7.den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden, 
8.eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, 
Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf gründliches 
Händewaschen in den Sanitäranlagen. 
 
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit nach den konkreten Umständen des Einzelfalles, insbesondere den 
örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Angebots, eine Einhaltung der Hygieneanforderungen nicht erforderlich oder unzumutbar 
ist. 
 
§ 7 Zutritts- und Teilnahmeverbot    
 
(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung für Ansteckungsverdächtige ein Zutrittsverbot zu 
bestimmten Örtlichkeiten oder ein Teilnahmeverbot an bestimmten Aktivitäten gilt, erfasst dies Personen, 
1.die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 
Tage vergangen sind, oder 
2.die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten 
sowie Halsschmerzen, aufweisen. 
 
(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, sofern dessen Einhaltung im Einzelfall unzumutbar oder ein Zutritt oder eine Teilnahme aus 
besonderen Gründen erforderlich und durch Schutzmaßnahmen die Infektionsgefahr für Dritte soweit wie möglich minimiert ist. 
 
 
§ 10 Veranstaltungen    
 
(1) Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 
zuvor zu erstellen und eine Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7. Beim 
Abhalten der Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 einzuhalten. 
 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Veranstaltungen, deren Durchführung bereits nach § 9 Absätze 1 oder 2 zulässig ist. 
Abweichend von Absatz 1 muss bei privaten Veranstaltungen mit nicht mehr als 100 Teilnehmenden kein Hygienekonzept nach § 5 
erstellt werden. 
 



(3) Untersagt sind 
1.Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden bis einschließlich 31. Juli 2020 und 
2.Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmenden bis einschließlich 31. Oktober 2020. 
 
Die zulässige Teilnehmerzahl erhöht sich bis einschließlich 31. Juli 2020 auf 250 Personen, wenn zusätzlich 
1.den Teilnehmenden für die gesamte Dauer der Veranstaltung feste Sitzplätze zugewiesen werden und 
2.die Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt. 
 
Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende an der Veranstaltung außer Betracht. 
(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
der Rechtspflege oder der Daseinsfürsorge oder -vorsorge zu dienen bestimmt sind, insbesondere auf Veranstaltungen und 
Sitzungen der Organe, Organteile und sonstigen Gremien der Legislative, Judikative und Exekutive sowie Einrichtungen der 
Selbstverwaltung einschließlich von Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge von Planfeststellungsverfahren. 
 
(5) Untersagt sind Tanzveranstaltungen mit Ausnahme von Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben. 
 
(6) Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten 
Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder 
Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt. 
 
 
 
10.9.2020 
Lenz  
 

 


